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Integration und Partizipation  
durch Quoten? 
Rechtliche Herausforderungen bei der Bezugnahme  
auf Gruppenidentitäten in der Einwanderungsgesellschaft

Judith Froese

	› Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG verbietet grundsätzlich Differen-
zierungen zwischen Personengruppen. Eine mögliche 
Ausnahme sieht das Grundgesetz derzeit für Personen 
mit Einwanderungsbiografie nicht vor. 

	› Selbst wenn man für Personen mit Einwanderungs-
biografie Sonderregelungen schaffen wollte, besteht die 
herausfordernde Aufgabe der genauen Abgrenzung 
der Gruppe.

	› Wenn Gesetze sich auf bestimmte Gruppenidenti-
täten beziehen, besteht die Gefahr, dass sie die 
eigentlich offenen und sich überschneidenden Zuge-
hörigkeiten als fest und unveränderlich darstellen.

	› Sonderregelungen für neu eingewanderte Menschen 
sind zu Beginn sinnvoll und unvermeidbar. Je länger 
der Aufenthalt dauert, desto geringer ist der Bedarf. 
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Wie lassen sich Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt in einer Einwanderungs-
gesellschaft nachhaltig sichern – und welche Rolle spielt das Recht dabei? Integrations- 
beziehungsweise Partizipationsgesetze tragen vor allem zu Beginn zur Unterstützung von 
Menschen mit Migrationsgeschichte bei, indem sie gezielt Einwanderungsbelange adressie-
ren. Je länger ein Aufenthalt andauert, desto weniger sinnvoll sind Sonderregelungen. Ein-
wanderung betrifft potenziell sämtliche Bereiche der Rechtsordnung und kann daher nicht 
isoliert Berücksichtigung finden.1

Integrations- beziehungsweise Partizipationsgesetze

Seit dem Jahr 2010 haben inzwischen acht der 16 Bundesländer ein Integrations- beziehungs-
weise Partizipationsgesetz erlassen.2 Vorreiter waren Berlin (2010) und Nordrhein-Westfalen 
(2012), die ihre Gesetze 2021 novellierten. Ihnen folgten Baden-Württemberg (2015), Bayern 
(2016), Schleswig-Holstein (2021) und Hessen (2023). 2024 erließen Mecklenburg-Vorpommern 
und Sachsen entsprechende Gesetze. Ziel der Integrations- beziehungsweise Partizipations-
gesetze ist die Förderung der Partizipation, die Stärkung der Integration und der Abbau von 
Benachteiligungen von Menschen mit Migrationsgeschichte. Überwiegend begreifen die 
Integrationsgesetze der Länder Integration als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Als Ziel wird 
zudem teils die Sicherung des Zusammenhalts genannt. 

Auf Bundesebene existiert bislang kein Integrations- beziehungsweise Partizipationsgesetz. 
Der Koalitionsvertrag3 von CDU, CSU und SPD für die 21. Legislaturperiode (2025–2029) 
enthält hierzu keine Aussage, hingegen hatten sich die Parteien der sogenannten Ampel-
regierung in ihrem Koalitionsvertrag4 für die 20. Legislaturperiode (2021–2025) darauf ver-
ständigt, ein Partizipationsgesetz mit dem Leitbild „Einheit in Vielfalt“ vorzulegen und die 
Partizipation der Einwanderungsgesellschaft zu stärken, wozu die Bundeskonferenz der 
Migrantenorganisationen (BKMO) 2021 einen Entwurf vorgelegt hatte. Der Entwurf5 ent-
hielt insbesondere auch eine Regelung zur Erhöhung der Repräsentation von Personen mit 
Migrationsgeschichte in den Dienststellen und Unternehmen des Bundes. 

Rechtliche Zulässigkeit von Quoten

Das Differenzierungsverbot des Artikels 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz (GG)6 verbietet Rege-
lungen, die eine Personengruppe bevorzugen und hierzu zwischen Gruppen von Merkmals-
trägern differenzieren. Zulässig sind sie nur unter der Voraussetzung, dass das Grundgesetz 
hierfür eine Rechtfertigungsmöglichkeit vorsieht und die Differenzierung verhältnismäßig ist. 
Während an das Geschlecht anknüpfende Differenzierungen – wie sie bei Bevorzugungen 
von Frauen im öffentlichen Dienst existieren – durch das Staatsziel des verfassungsrecht-
lichen Gleichberechtigungsauftrags in Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 GG gerechtfertigt werden 
können, sieht das Grundgesetz für die Bevorzugung von Personen mit einer Einwanderungs-
geschichte derzeit keine vergleichbare Rechtfertigungsmöglichkeit vor.7 Insbesondere lässt 
sich eine solche weder dem Sozialstaatsprinzip (Artikel 20 Absatz 1 GG) noch dem Artikel 3 
Absatz 3 Satz 1 GG entnehmen.8

Die Aufnahme einer Staatszielbestimmung zur Gewährleistung von Vielfalt beziehungsweise 
zum Schutz von Minderheiten in das Grundgesetz, auf die sich derartige Erwägungen stützen 
ließen, sah auch der Entwurf der BKMO vor: Hiernach sollte ein neues Staatsziel eingefügt 
werden, wonach die Bundesrepublik Deutschland die Vielfalt ihrer Bevölkerung anerkennt, 
die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen fördert und jede Form von Rassismus und Dis-
kriminierung bekämpft. Ähnliches wurde bereits in den 1990er Jahren diskutiert, konnte sich 
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jedoch nicht durchsetzen.9 Nicht verwehrt ist es dem Staat hingegen im Einklang mit dem 
Grundgesetz, solche fördernden Maßnahmen zu ergreifen, die keine Unterscheidung anhand 
der Merkmale des Artikels 3 Absatz 3 GG vornehmen, wie beispielsweise eine Sprach-
förderung, die allen Personen offensteht.

Abgesehen davon, dass das Grundgesetz derzeit keinen Rechtfertigungsgrund für die 
genannten Bevorzugungen enthält, begegnen Maßnahmen, die an die Einwanderungsbio-
grafie anknüpfen, insbesondere zwei Bedenken: 

Wer gehört dazu?

Erstens stellt sich die anspruchsvolle Frage des treffenden Zuschnitts der Gruppe: Denn nicht 
jeder, der nach Deutschland eingewandert ist oder dessen Eltern oder Großeltern eine Ein-
wanderungsbiografie aufweisen, wird hierdurch zutreffend erfasst. Das gilt besonders für 
solche Menschen, deren Einwanderungsbiografie regelmäßig „unsichtbar“ bleibt wie beispiel-
weise bei einer Einwanderung aus Österreich. Insofern ist die Kategorie tendenziell zu breit 
gefasst. Andererseits kann sie zu eng sein, stellt man auf die Wahrnehmung von Menschen 
ab. Als „Andere“ werden sie unter Umständen selbst dann wahrgenommen, wenn die Fami-
lien bereits seit mehreren Generationen in Deutschland leben und sie deutsche Staatsbürger 
sind. Sollen Differenzierungen an die Einwanderungsbiografie geknüpft werden, die eine 
Personengruppe bevorzugen, so kann die Definition des berechtigten Personenkreises aller-
dings nicht allein durch eine Bezugnahme auf die Selbstwahrnehmung beziehungsweise Dis-
kriminierungserfahrungen erfolgen. Es bedarf hierzu (auch) objektiver Kriterien wie beispiel-
weise der Einwanderung des Betroffenen oder seiner Eltern.10

Zweitens haben derartige Klassifikationen einen ambivalenten Charakter: Einerseits werden 
sie benötigt, andererseits können sie bestimmte persönliche Merkmale überbetonen und die 
Differenz verfestigen. Wenn Gesetze sich auf bestimmte Gruppenidentitäten beziehen, besteht 
die Gefahr, dass sie die eigentlich offenen und sich überschneidenden Zugehörigkeiten als fest 
und unveränderlich darstellen. Die Forschung bezeichnet dies als „Dilemma der Differenz“11. 
Weiterführend kann insofern eine zweifache Herangehensweise sein: eine Differenzierung auf 
der Zeitachse und eine zurückhaltende Verwendung solcher Klassifikationen. 

Differenzierung auf der Zeitachse

In der „Phase des Ankommens“, wie sie § 1 Abs. 1 Nr. 1 Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW 
bezeichnet, bedarf es – bei allen bestehenden Unterschieden zwischen Einwanderern – der 
besonderen Unterstützung neu eingewanderter Menschen, insbesondere in den Bereichen 
Spracherwerb, Wohnen, Bildung, Arbeit und Gesundheit, aber auch Rechtskunde und Ver-
braucherschutz. Um eine solche „Grund- und Erstversorgung“ zu gewährleisten, ist es praktisch 
nicht vermeidbar, Sonderregelungen für neu eingewanderte Menschen zu treffen, um deren 
Bedürfnisse spezifisch zu adressieren. Hierfür steht nicht nur das Teilhabe- und Integrations-
gesetz NRW exemplarisch,12 sondern dies wird auch gestützt durch soziologische Studien, die 
Klassifikationen im Umgang der Verwaltung mit Geflüchteten als unvermeidbar bewerten.13 
Zugleich zeigt das Forschungsprojekt „Gesellschaftliche Andockstellen für Flüchtlinge – eine 
inklusionstheoretische Studie“ unter Leitung von Armin Nassehi aber auch, dass Geflüchtete in 
den unterschiedlichen „Andockstellen“ verwaltungspraktisch unterschiedlich adressiert werden 
und hier in einigen Bereichen nur Teilaspekte der Person sichtbar gemacht werden. Dies gilt 
etwa für den Gesundheitsbereich, der Geflüchtete (wie alle anderen) vorrangig als Patienten 
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behandelt und für den andere Aspekte wie Religion, Biografie, Beruf, Familienverhältnisse, 
ethnische und soziale Herkunft irrelevant sind.14

Je länger der Aufenthalt andauert, desto geringer ist der Bedarf für Klassifikationen, die ein-
gewanderte Menschen durch Sonderregelungen adressieren. Dies gilt insbesondere für den 
Fall, dass nicht nur eine Integration in die Aufnahmegesellschaft erfolgt ist, sondern darüber 
hinaus auch die Staatsangehörigkeit erworben wurde. Innerhalb der Kategorie des Staatsvolks 
verbieten sich Differenzierungen zwischen Bürgern „erster“ und „zweiter“ Klasse. Besonders 
deutlich wird dies beim Wahlrecht. Hier tritt die Einheitsbildung, durch die die persönliche 
Identität und Biografie eines Menschen rechtlich irrelevant und unsichtbar werden, am deut-
lichsten zutage. Doch auch die Grundrechte, mit denen sich das Grundgesetz der Individualität 
des Einzelnen zuwendet, differenzieren zu Recht nicht nach der Einwanderungsgeschichte oder 
anderen persönlichen Merkmalen: Die Freiheitsrechte schützen die Entfaltung der Persönlich-
keit in den verschiedensten Lebensbereichen und ergänzend durch das allgemeine Persönlich-
keitsrecht; die speziellen Gleichheitssätze nehmen sich besonders vulnerabler „Merkmale“ des 
Einzelnen an. 

Gelingensbedingungen für Integration und Zusammenhalt

Eine solche formale Betrachtung des Status ist eine notwendige, aber keine hinreichende 
Bedingung für Integration und Zusammenhalt in der Einwanderungsgesellschaft. Denn die 
Belange der Einwanderer müssen zudem Eingang finden in die allgemeine Rechtsordnung, die 
für alle in Deutschland lebenden Menschen ungeachtet ihrer Biografie gilt. Einwanderung gilt 
es als Querschnittsmaterie zu behandeln und, soweit erforderlich, in alle Bereiche des Rechts 
zu integrieren. Das bedeutet nicht, dass Staat und Rechtsordnung jegliche Belange adressieren 
und berücksichtigen müssten. Es besteht ein durchaus großer politischer Gestaltungsspiel-
raum und es lässt sich rechtlich und politisch darüber streiten, wie beispielsweise mit dem 
sichtbaren Tragen religiöser Symbole in der Öffentlichkeit umzugehen ist oder ob zusätzliche 
Feiertage eingeführt werden sollten. Einwanderung und ihre Begleiterscheinungen nicht als 
bloße Ausnahme zu begreifen, wird der Realität Deutschlands als Einwanderungsland gerecht 
und hat zudem Potenziale für die Identifikation von Einwanderern mit dem Gemeinwesen und 
seiner Rechtsordnung. 

Von gelungener Einwanderung spricht der Soziologie Armin Nassehi, wenn die Migrations-
folgen unsichtbar werden, das heißt wenn die Herkunft der Menschen am Ende keine 
besondere Bedeutung mehr hat, der Mensch mit Migrationshintergrund also nicht mehr in 
erster Linie als Einwanderer wahrgenommen wird, sondern als Nachbar, Mitschüler oder 
Sportfreund.15 Hierzu kann und sollte auch das Recht einen Beitrag leisten, indem es die Ein-
wanderungsbiografie nur dort und nur solange explizit adressiert, wie dies für Integration 
und Zusammenhalt vonnöten ist. 
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